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Entgelt fur Lastschrift-Rickgabe

Im folgenden Urteil findet sich eine Passage, die fur alle Lastschrift-Glaubiger von grofRer Bedeutung sein
kdnnte. Mdglicherweise durfen auch sie nicht mit Entgelt fir die Riickgabe einer Lastschrift mangels
Kontodeckung beim Lastschriftschuldner belastet werden.

Der folgende Textabsatz ist dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 09.04.2002 mit dem Aktenzeichen XI ZR
245/01 entnommen:

"Die Inanspruchnahme des Kunden (Anm.: des Lastschrift-Glaubigers)auf Ersatz des Entgelts, das die Beklagte
(Anm.: Bank) anderen Kreditinstituten fur Ricklastschriften, die der Kunde nicht zu vertreten hat, zu zahlen hat, ist
mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht vereinbar (8 9 Il Nr. 1 AGBG) und benachteiligt
den Kunden entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen (8 9 | AGBG)."

Nachstehend der Text in Dokumentbeschreibung, nicht im Volltext:

T Rucklastschrift- und Scheckriickgabe-Klauseln in Allgemeinen Geschéaftsbedingungen von Banken AGBG 88 8,
9

1. Klauseln in Allaemeinen Geschéftsbedinaunaen von Kreditinstituten. die Girokunden mit dem
I:mgelt belasten. das Kreditinstitute anderen Banken zu zahlen haben. wenn sie elaene
l—omerunqen aeaen Kunden ner Lastschritt von Girokonten der Kunden bel anderen Banken
einziehen und diese Banken Lastschriften zuruckgeben, verstolsen gegen 8 9 AGBG.

2. Klauseln, die Scheckeinreicher mit dem kEntgelt belasten, das Inkassobanken bezogenen Banken zu
zahlen haben, wenn diese die Einldsung von Schecks ablehnen, sind gem. 8 8 AGBG der
Inhaltskontrolle entzogen.

BGH, Urteil vom 9. 4. 2002 - XI ZR 245/01 (Frankfurt a.M.)
Zum Sachverhalt:

Der KI. ist ein eingetragener Verein, der nach seiner Satzung Verbraucherinteressen wahrnimmt und in die Liste
der qualifizierten Einrichtungen nach § 22a AGBG, 8§ 4, 16 IV UKlaG eingetragen ist. Die bekl. Bank verwendet im
Girogeschaft gegentber ihren Kunden Allgemeine Geschéaftsbedingungen mit einem Hinweis auf ihr
Preisverzeichnis. Dieses enthalt unter anderem folgende Klauseln:

~Scheckriickgabe von anderen Banken: fremde Kosten ... Rucklastschrift von anderen Banken: fremde Kosten ..."

Gegen diese Klauseln wendet sich der KI. mit der Unterlassungsklage. Das LG hat der Klage stattgegeben. Das
BerGer. hat sie abgewiesen, soweit sie sich gegen die Klausel fir Scheckriickgaben richtet, und im Ubrigen die
Berufung der Bekl. zuriickgewiesen.

Revision und Anschlussrevision hatten keinen Erfolg.
Aus den Grinden:
1. Das BerGer. hat zur Begrindung seiner Entscheidung im Wesentlichen ausgefihrt:

Die angegriffenen Klauseln seien preisregelnde Bestimmungen, die trotz § 8 AGBG der Inhaltskontrolle unterlagen.
Der Verwender Allgemeiner Geschéaftsbedingungen kdnne Entgelte nur fur Leistungen verlangen, die er auf
rechtsgeschéftlicher Grundlage fiir den einzelnen Kunden erbringe. Hingegen stelle die Abwélzung von
Aufwendungen fir die Erfillung eigener Pflichten oder fiir eigene Zwecke des Verwenders eine Abweichung von
Rechtsvorschriften dar.

§ 8 AGBG stehe der Prifung, ob einer Preisklausel eine echte Gegenleistung zu Grunde liege, nicht entgegen. Die
Klausel fur Scheckriickgaben verstol3e nicht gegen § 9 AGBG. Sie regele Félle, in denen die Bekl. von einem
Kunden mit dem Einzug eines Schecks beauftragt und von der bezogenen Bank, die den Scheck nicht einlése, mit
einem Entgelt belastet werde.

Die Bekl. erbringe dem Kunden eine vertragliche Leistung und kénne von ihm das der bezogenen Bank zu
zahlende Entgelt als erforderliche Aufwendung gem. 8§ 670 BGB ersetzt verlangen.
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Die Klausel fur Riicklastschriften hinaeaen versto3e aeaen & 9 1 und Il Nr. 1 AGBG. Sie reaele Falle. in denen die
Bekl. eiaene Forderungen gegen Kunden per Lastschrift von Girokonten der Kunden bei anderen Kreditinstituten
einziehe.

Wenn ein anderes Kreditinstitut eine Lastschrift zuriickaebe und der Bekl. hierfiir ein Entaelt in Rechnuna stelle
komme zwar grundsatzlich ein Aufwendunasersatzanspruch der Bekl. gegen ihren Kunden aem. § 670 BGB ir
Betracht. Ein solcher Anspruch bestehe aber nicht, wenn die Bekl. sich des Lastschriftverfahrens bediene, obwohl
der Kunde 1hr keine Einzuasermachtiqguna ertellt habe oder berechtiate Einwendunaen aus dem Valutaverhaltnis
erhebe. Da die Klausel nach dem Grundsatz der kundenfeindlichsten Ausleauna auch diese Falle, in denen kein
Autwendungsersatzanspruch bestehe, erfasse, sel sie gem. 8 9 AGBG unwirksam.

Il. Diese Ausfiihrungen halten rechtlicher Uberpriifung, der weiterhin das AGB-Gesetz zu Grunde zu legen ist (Art.
229 85 S. 1 EGBGB, § 16 | UKlaG), im Ergebnis stand.

1. Revision des Kl.: Die Klausel fuir Scheckriickgaben, deren Unwirksamkeit der KI. mit der Revision
weiterverfolgt, ist entgegen der Ansicht der Revision gem. § 8 AGBG der gerichtlichen Kontrolle
entzogen. Sie ist, anders als das BerGer. meint, keine preisregelnde Bestimmung oder auch nur
eine kontrollfahige Preisnebenabrede (vgl. hierzu BGHZ 91, 316 [318] = NJW 1984, 2160=LM § 9
[Cc] AGBG Nr. 4; BGHZ 137, 43 [46] = NJW 1998, 309 = LM H. 3/1998 § 9 [Be] AGBG Nr. 11; BGHZ
141, 380 [383] = NJW 1999, 2276 = LM H. 9/1999 § 8 AGBG Nr. 35 m.w. Nachw.), sondern beinhaltet
einen Aufwendungsersatzanspruch (vgl. zur Unterscheidung zwischen Preis- und
Aufwendungsersatzklauseln: BGHZ 146, 377 [383] = NJW 2001, 1419 = LM H. 6/2001 § 9 [BI] AGBG
Nr. 67), der der Bekl. gem. 88 670, 675 | BGB ohnehin zusteht.

Als deklaratorische Regelung, die lediglich den Inhalt einer gesetzlichen Vorschrift wiederholt, unterliegt sie nicht
der Inhaltskontrolle gem. 88 9-11 AGBG.

a) Deklaratorische Klauseln, die in jeder Hinsicht mit den Rechtsvorschriften Gibereinstimmen und keine konstitutive
Wirkung haben, sind nicht kontrollfédhig. Eine Inhaltskontrolle liefe leer, weil an die Stelle der unwirksamen Klausel
gem. § 6 AGBG doch wieder die inhaltsgleiche gesetzliche Bestimmung trate (BGHZ 91, 55 [57] = NJW 1984,
2161 =LM § 8 AGBG Nr. 4; BGHZ 147, 354 [358] = NJW 2001, 2014).

b) So liegt es hier. Gegenstand der streitigen Klausel ist der Anspruch der Bekl. gegen ihre Girokunden auf Ersatz
des Entgelts, das sie als Inkassobank der bezogenen Bank bei Riickgabe eines Schecks gem. Abschnitt V Nr. 5 11
des Abkommens lber den Einzug von Schecks (Scheckabkommen) in der am 7. 9. 1998 in Kraft getretenen
Fassung vom 5. 11. 1997 zu zahlen hat.

Dieser Anspruch besteht unabhéngig von der angegriffenen Klausel gem. 88 670, 675 | BGB. Die Einreichung
eines Schecks zum Inkasso ist in aller Regel eine einseitige Weisung i.S. des § 665 S. 1 BGB im Rahmen eines
bestehenden Girovertrags (BGHZ 118, 171 [176] = NJW 1992, 1960 = LM H. 2/1993 § 30 KO Nr. 54). Besteht
noch kein Giroverhaltnis, wird mit der Scheckeinreichung ein selbststandiger Inkassovertrag geschlossen.

Da sowohl Giro- als auch Inkassovertrag Geschéaftsbesorgungsvertrage sind (Nobbe, in:
Schimansky/Bunte/Lwowski, BankR-Hdb., 2. Aufl., 8§ 61 Rdnr. 3), besteht in beiden Féllen ein
Aufwendungsersatzanspruch gem. 88 670, 675 | BGB.

c) Das Entgelt gem. Abschnitt V Nr. 5 Il des Scheckabkommens ist im Verhaltnis zwischen der Inkassobank und
dem Scheckeinreicher eine Aufwendung i.S. des § 670 BGB, die die Inkassobank den Umsténden nach fur
erforderlich halten darf (Nobbe, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, § 61 Rdnr. 24; Hilsken, in: Hellner/Steuer, BankR
und Bankpraxis, Rdnr. 6/918; vgl. auch Senat, NJW 1995, 1482 = LM H. 7/1995 § 670 BGB Nr. 38 = WM 1995,
835, zu Aufwendungen bei der Ubernahme einer Garantie einer Inkassobank gegeniiber einer in den USA
beauftragten Zwischenbank).

Die Aufwendung beruht auf dem zwischen den Spitzenverbé&nden der deutschen Kreditwirtschaft abgeschlossenen
Scheckabkommen und l&asst sich von der Inkassobank nicht vermeiden.

Dass das Scheckabkommen gem. Abschnitt VII Nr. 1 Rechte und Pflichten nur zwischen den beteiligten
Kreditinstituten, nicht aber gegeniiber Kunden dieser Kreditinstitute begriindet und die bezogene Bank bei der
Ruckgabe eines Schecks keine Dienstleistung fur den Scheckeinreicher erbringt, ist entgegen der Ansicht der
Revision ohne Belang. Der Scheckeinreicher schuldet der Inkassobank die Scheckriickgabegebiihr nicht als
Entgelt fir eine ihm erbrachte Dienstleistung, sondern als Aufwendungsersatz nach § 670 BGB.

d) Ebenso wie die angegriffene Klausel macht § 670 BGB den Aufwendungsersatzanspruch nicht davon abhéngig,
dass der Scheckeinreicher die Riickgabe des Schecks und damit die Entstehung der Aufwendung zu vertreten hat.
Die Ansicht der Revision, die angegriffene Klausel differenziere nicht ausreichend zwischen den verschiedenen
Griinden fiir die Riickgabe von Schecks, geht deshalb von vornherein fehl.

http://www.schuvoba.de/Service/Urteil e/Urteil.2003-06-14.0848/sfbdok_ print 28.02.2005


Rüdiger Hoffmeister

Rüdiger Hoffmeister


Entgelt fur Lastschrift-Rickgabe Seite 3von 4

e) Dass die Klausel neben dem Entgelt gem. Abschnitt V Nr. 5 Il des Scheckabkommens weitere ,fremde Kosten*
erfasst, die keine Aufwendungen i.S. des § 670 BGB sind, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

1. Revision der Bekl.: Die Klausel tiber die Erstattuna fremder Kosten fiir Riicklastschriften. deren
Wirksamkeit die Bekl. mit der Anschlussrevision weitervertolgt, verstolst gegen 8 9 1 und Il Nr. 1
AGBG

a) Sie unterliegt gem. § 8 AGBG der Inhaltskontrolle, weil sie von Rechtsvorschriften abweicht. Nach dem
Ubereinstimmenden Parteivortrag, von dem auch das BerGer. ausgegangen ist, betrifft die Klausel ausschlief3lich
Falle, in denen die Bekl. eigene Forderungen gegen Kunden per Lastschrift von Girokonten der Kunden bei
anderen Kreditinstituten einzieht.

Wenn ein solches Kreditinstitut als Zahlstelle eine Lastschrift zurtickgibt und dafiir von der Bekl. gem. Abschnitt Il
Nr. 4 des Abkommens Uber den Lastschriftverkehr (Lastschriftabkommen) in der am 12. 12. 1995 in Kraft
getretenen Fassung vom selben Tag ein Entgelt verlangt, hat die Bekl. auf Grund der angegriffenen Klausel einen
Anspruch gegen ihren Kunden auf Ersatz dieses Entgelts. Ein solcher Anspruch steht ihr auf Grund von
Rechtsvorschriften i.S. des § 8 AGBG nicht in gleichem Umfang zu.

aa) § 670 BGB kommt als Anspruchsgrundlage nicht in Betracht. Die zwischen der Bekl. und ihren Kunden
getroffene Abrede Uiber den Lastschrifteinzug ist weder eine Weisung gem. § 665 S. 1 BGB im Rahmen eines
Geschéftsbesorgungsvertrags i.S. des § 675 | BGB noch ein Auftrag i.S. des § 662 BGB (Reiser/Krepold, in:
Hellner/Steuer, Rdnr. 6/349).

Die Bekl. als Lastschriftglaubigerin nimmt den Einzug vorwiegend im eigenen Interesse vor. Sie befolgt damit keine
Weisung i.S. des § 665 S. 1 BGB und erfillt auch keine Schuldnerpflicht i.S. des § 662 BGB (Canaris,
BankvertragsR, 3. Aufl., Rdnr. 628).

bb) Auch wegen positiver Vertragsverletzung steht der Bekl. der in der angegriffenen Klausel geregelte
Ersatzanspruch nicht in gleichem Umfang zu.

(1) Rechtsvorschriften i.S. des § 8 AGBG sind nicht nur die Gesetzesbestimmungen selbst, sondern auch alle
ungeschriebenen Rechtsgrundsatze, die Regeln des Richterrechts sowie die auf Grund erganzender Auslegung
nach 88 157 , 242 BGB und aus der Natur des jeweiligen Schuldverhéltnisses zu enthehmenden Rechte und
Pflichten (BGHZ 121, 13 [18] = NJW 1993, 721 = LM H. 6/1993 § 339 BGB Nrn. 35, 36). Zu ihnen z&hlen auch die
Grundséatze Uber die positive Vertragsverletzung.

(2) Die streitige Klausel raumt der Bekl. einen Ersatzanspruch nicht nur fir den Fall ein, dass die Riickgabe einer
Lastschrift auf einer schuldhaften positiven Vertragsverletzung des Kunden beruht, sondern auch in Fallen, in
denen der Kunde die Riickgabe nicht zu vertreten hat.

Ein Anspruch wegen positiver Vertragsverletzung besteht, wenn der Kunde, der auf Grund der Lastschriftabrede,
einer unselbststandigen Nebenabrede zum Kausalgeschéft (van Gelder, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, § 58
Rdnr. 149; Reiser/Krepold, in: Hellner/Steuer, Rdnr. 6/349), gegentber der Bekl. als Glaubigerin verpflichtet ist, auf
seinem Konto die zur Einldsung der Lastschrift erforderliche Deckung vorzuhalten (BGH, LM § 7 AVBf. UnfallVers.
Nr. 1 = WM 1985, 461 [462]; van Gelder, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, § 58 Rdnr. 157; Reiser/Krepold, in:
Hellner/Steuer, Rdnr. 6/350), diese Pflicht schuldhaft verletzt und dadurch die Riickgabe der Lastschrift verursacht.

Hingegen liegt keine positive Vertragsverletzung vor, wenn der Kunde der Belastung seines Kontos zu Recht
widerspricht, weil er keine Einzugsermachtigung erteilt hat oder berechtigte Einwendungen aus dem
Kausalgeschéaft mit der Bekl. erhebt.

Auch diese Félle eines rechtswidrigen Zugriffs auf das Konto des Kunden bei einem anderen Kreditinstitut werden,
anders als die Anschlussrevision meint, von der angegriffenen Klausel erfasst.

Dies ergibt die im Verbandsprozess gebotene so genannte kundenfeindlichste Auslegung der Klausel (8 5 AGBG;
vgl. BGHZ 139, 190 [199] = NJW 1998, 3119 = LM H. 3/1999 § 9 [Ba] AGBG Nr. 33 m.w. Nachw.). Die Anwendung
der Klausel auf Ricklastschriften, die der Kunde nicht zu vertreten hat, ist nicht nur eine theoretisch denkbare,
praktisch aber fern liegende Méglichkeit (vgl. Ulmer, in: Ulmer/Brandner/Hensen, AGBG, 9. Aufl., § 5 Rdnr. 26),
sondern liegt bei objektiver, an Wortlaut und Regelungszusammenhang der Klausel sowie den
Verstandnismdglichkeiten der typischerweise angesprochenen Kunden orientierter Auslegung (BGHZ 139, 190
[199] = NJW 1998, 3119 = LM H. 3/1999 § 9 [Ba] AGBG Nr. 33) durchaus nahe.

Der Wortlaut der Klausel beschrankt ihre Geltung nicht auf Riicklastschriften, die der Kunde zu vertreten hat,
obwohl dies sprachlich durch die Einfugung weniger Worter leicht méglich wére. Zudem folgt die Klausel fur
Rucklastschriften im Preisverzeichnis der Bekl. unmittelbar auf die Klausel fir Scheckriickgaben, mit der sie auch
in der Formulierung weit gehend tbereinstimmt.
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Die Klausel fiir Scheckriickgaben gilt aber - wie dargelegt -unabhangig davon, ob der Scheckeinreicher die
Ruckgabe zu vertreten hat. Dass dies bei Riicklastschriften anders sein soll, ist der angegriffenen Klausel nicht zu
entnehmen.

b) Der somit eréffneten Inhaltskontrolle gem. §8 9 -11 AGBG haélt die Klausel nicht stand.

Die Inanspruchnahme des Kunden auf Ersatz des Entaelts. das die Bekl. anderen Kreditinstituten fiir
Rucklastschriiten. die der Kunde nicht zu vertreten hat. zu zahlen hat. ist mit wesentlichen Grundaedanken detl
aesetzlichen Reaeluna nicht vereinbar (8 9 Il Nr. 1 AGBG) und benachtelligt den Kunden entgegen den Geboten
von Treu und Glauben unangemessen (8 9 | AGBG).

aa) Es ist ein wesentlicher Grundaedanke der aesetzlichen Reaeluna i.S. des & 9 Il Nr. 1 AGBG. dass eine
Verpflichtuna zum Schadensersatz reaelmaliia aul3er einer obiektiven Pflichtwidriokeit auch ein schuldhaftes
Verhalten voraussetzt (BGHZ 114. 238 12401 = NJW 1991. 1886 = LM & 9 |BIl AGBG Nr. 31: BGHZ 115. 38 142] =
NJW 1991. 2414 = LM H. 1/1992 § 104 BGB Nr. 10; BGHZ 119, 152 |168] = NJW 1992, 3158 = LM H. 2/1993 &
651a BGB Nr. 7).

Eine verschuldensunabhéangige Haftung kann nur ausnahmsweise wirksam vereinbart werden, wenn sie durch
héhere Interessen des AGB-Verwenders gerechtfertigt oder durch Gewahrung rechtlicher Vorteile ausgeglichen
wird (BGHZ 135, 116 [121] = NJW 1997, 1700 = LM H. 7/1997 § 9 [BI] AGBG Nr. 53 m.w.Nachw.).

Mit diesem Grundgedanken ist die angegriffene Klausel nicht vereinbar, weil sie - wie dargelegt - eine
Schadensersatzpflicht des Kunden auch dann begriindet, wenn er die Ricklastschrift nicht zu vertreten hat. Eine
Rechtfertigung durch héhere Interessen der Bekl. oder ein Ausgleich durch Gewahrung rechtlicher Vorteile sind
nicht ersichtlich und werden von der Bekl. nicht geltend gemacht. Diese beruft sich nur erfolglos darauf, die Klausel
gelte nicht fiir Riicklastschriften, die ihre Kunden nicht zu vertreten haben.

bb) Eine gegen Treu und Glauben verstoende unangemessene Benachteiligung der Kunden der Bekl. ist damit
indiziert. Griinde, die die Klausel gleichwohl nicht als unangemessen erscheinen lassen, werden von der Bekl.
nicht aufgezeigt und sind auch sonst nicht ersichtlich.
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